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RS OGH 1938/6/15 1Ob459/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1938

Norm

AHG §1 Cd1a

Rechtssatz

Die Verweigerung der Aufnahme eines Protokollarantrages (auf Entmündigung) kann deshalb nicht als Quelle des

behaupteten Schadens angesehen werden, da bei der übergeordneten Behörde Abhilfe gesucht werden konnte oder

ein schriftlicher Antrag angebracht werden konnte. (Die Entscheidung ist zu § 1 SyndG ergangen).
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